
antwortliche sind, vor. Sie sind innerhalb ihres Auf
gabenbereichs eigenverantwortliche Leiter und für die 
Erfüllung aller Aufgaben persönlich verantwortlich 
(vgl. §9 Abs. 2 GBA, §18 ASchVO, §41 VEB-VO)./2/

Baurechtliche und bautechnische Bestimmungen
Voraussetzung für die strafrechtliche Verantwortlich
keit nach § 195 StGB ist, daß der Verantwortliche unter 
Verletzung seiner Rechtspflichten vorsätzlich gegen 
baurechtliche oder bautechnische Bestimmungen ver
stößt. Er muß zum Zeitpunkt der Tat kraft Gesetzes, 
Berufs oder seiner Tätigkeit die Pflicht haben, die bau
rechtlichen oder bautechnischen Bestimmungen einzu
halten, und diese Rechtspflichten nachweislich ver
letzt -haben. Diese Pflichtverletzungen müssen also 
Verstöße gegen baurechtliche oder bautechnische Be
stimmungen sein. Andere Pflichtverletzungen werden 
von § 195 StGB nicht erfaßt.
Baurechtliche oder bautechnische Bestimmungen ent
halten Festlegungen über:

~ — das Baugenehmigungs-, Prüf- oder Kontrollverfah- 
ren, -■

— die Art der Errichtung von Bauwerken,
— die Beschaffenheit von Bauwerken oder Bauwerks

teilen,
— die Eigenschaften und die erforderliche Qualität der 

Baustoffe und Bauelemente,
— die sichere Durchführung von Abbrucharbeiten oder 

Abbauarbeiten.
Die wesentlichsten Bestimmungen sind:
— die Deutsche Bauordnung und die dazu erlassenen 

Anordnungen,
— Arbeitsschutzanordnungen sowie Arbeitsschutz- und 

Brandschutzänordnungen, insbesondere die ABAO 
331/2, 332/2, 338/1, 104 usw.,

— TGL sowie DDR-Standards, Fachbereichs- und 
Werkstandards,

— Richtlinien zu baurechtlichen und bautechnischen 
Fragen.

Ferner gehören dazu:
— Auflagen der Staatlichen Bauaufsicht und anderer 

zuständiger Organe,
.— Weisungen der Betriebsleiter, übergeordneter oder 

fachlich zuständiger Organe.

Zur Verursachung der Gemeingefahr
Durch die vorsätzliche Verletzung der baurechtlichen 
oder bautechnischen Bestimmungen muß eine Gemein
gefahr verursacht worden sein. Daraus ergibt sich, 
daß § 195 StGB nur die herbeigeführten Gefahren unter 
Strafe stellt und nicht eingetretene Personen- oder 
Sachschäden.
Bezüglich der Gefahren für das Leben oder die Ge
sundheit von Menschen ist darauf hinzuweisen, daß die 
Gefahr nicht auf einen bestimmten Personenkreis be
schränkt ist. Von § 195 StGB wird jede Gefährdung von 
Menschen erfaßt, gleichgültig ob die Betreffenden als 
Werktätige bei der Errichtung oder Einrichtung des 
Bauwerkes mitwirken, ob sie andere berufliche 
Tätigkeiten ausüben oder mit dem Bauwerk überhaupt 
nichts zu tun haben.
Hinsichtlich des Begriffs „Gefährdung von bedeuten
den Sachwerten“ ergab sich u. a. die Frage, ob damit 
die Gefährdung des Bauwerkes selbst mit erfaßt wird 
oder nicht.
S e i d e l  geht davon aus, daß § 195 StGB die Gefähr-

/21 Vgl. dazu OG, Urteil vom 17. Dezember 1964 — 2 Zst 8/64 — 
(NJ 1965 S. 152).

dung des Bauwerkes selbst mit erfaßt. Er schreibt da
zu u. a.:

„In all jenen Fällen fehlerhafter Bauausführung, 
in denen die innere Beschaffenheit des Bauwerkes 
die Gefahr seines Einsturzes in dem Moment akut 
werden läßt, in dem es seiner Zweckbestimmung zu
geführt werden soll oder seiner Zweckbestimmung 
entsprechend zu arbeiten beginnt, muß von einer 
Gemeingefahr im Sinne des § 195 StGB gesprochen 
werden.“/3/

An anderer Stelle (S. 497) spricht Seidel dann im Zu
sammenhang mit der Schuld der Bauleiter oder Bau
führer von den Gefahren, die für das Bauwerk ent
stehen. Er stellt somit die Gefahr für das Bauwerk 
selbst als einziges Kriterium in den Mittelpunkt für die 
Entscheidung, ob bedeutende Sachwerte gefährdet 
waren.
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. § 195 
StGB stellt es nicht auf eine Gefahr für das Bauwerk 
ab, sondern auf die von dem Bauwerk ausgehende Ge
fahr. Es geht also nicht schlechthin um eine fehler
hafte Bauausführung und die evtl, damit im Zusam
menhang stehende Unbrauchbarkeit von Bauwerken, 
sondern um die vom Bauwerk ausgehenden Gefähr
dungen. Das ist keine Besonderheit des § 195 StGB, 
sondern eine Voraussetzung aller Gefährdungsdelikte 
des 7. Kapitels des StGB.
So verlangt z. B. § 185 Abs. 2 StGB, daß vorsätzlich 
andere Gegenstände in Brand gesetzt oder durch Feuer 
oder Explosion vernichtet oder beschädigt werden und 
dadurch eine Gemeingefahr verursacht wird. Nach 
§ 190 Abs. 1 StGB müssen vorsätzlich Talsperren, Rück
haltebecken, Schleusen usw. zerstört, beschädigt oder 
in sonstiger Weise für ihre Zwecke unbrauchbar ge
macht und dadurch fahrlässig eine Gemeingefahr ver
ursacht werden. § 198 StGB fordert gleichfalls die Ver
ursachung einer Gefahr für andere Menschen oder 
Sachen.
Demnach werden die Beschädigung, Zerstörung, Un
brauchbarkeit, Gefährdung der Bauwerke selbst, von 
denen die Gefahr ausgeht, nach dem jeweiligen Gefähr
dungstatbestand nicht unter Strafe gestellt, sondern 
nur die d a d u r c h  verursachten Gefährdungen. Solche 
Handlungen können aber evtl, den Tatbestand einer 
anderen Straftat erfüllen. So kann z. B. bei der Un
brauchbarkeit des Bauwerkes eine Wirtschaftsschädi
gung gegeben sein.
Die Gemeingefahr ist eine unmittelbare Gefahr. Un
mittelbar ist eine Gefahr dann, wenn zum gegenwär
tigen Zeitpunkt die reale Möglichkeit des Eintritts der 
im Tatbestand enthaltenen Folgen gegeben ist. Maß
stab kann daher nicht die Zweckbestimmung, sondern 
nur der gegenwärtige Zustand des Bauwerkes sein. 
Deshalb kann das Vorliegen einer unmittelbaren Ge
fahr auch nicht aus der Zweckbestimmung des Bau
werkes beurteilt werden, wie es Seidel fordert. Wollte 
man seiner Auffassung folgen, dann würden bereits 
mögliche Gefahren zur strafrechtlichen Verantwort
lichkeit nach § 195 StGB führen, was dem Tatbestand 
widerspricht. Dazu ein Beispiel:
Nach dem Projekt soll ein Produktionsgebäude errich
tet werden. Die einzelnen Etagen werden durch Ma
schinen und Erschütterungen, die von den Maschinen 
ausgehen, bestimmten Belastungen ausgesetzt. Für die 
Zwischendecken hat der Projektant die dafür erfor
derliche Betonzusammensetzung vorgeschrieben. 
Rechtswidrig wird aber Beton in minderer Qualität 
verwendet. Dadurch können die Zwischendecken nicht

/3/ Seidel, a. a. O., S. 496. — Hervorhebung im Zitat von mir. 
— W. H.
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